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Der Bundesgerichtshof hÃ¤tte bezÃ¼glich der Mietwagenkosten noch so einiges klarzustellen und zu korrigieren, wenn er
denn dÃ¼rfte. So wÃ¤re...

Der Bundesgerichtshof hÃ¤tte bezÃ¼glich der Mietwagenkosten noch so einiges klarzustellen und zu korrigieren, wenn er
denn dÃ¼rfte. So wÃ¤re vor allem interessant, wie sich der BGH zu den Schadensservice-Angeboten bzw. den
Mietwagenvermittlungsangeboten der KH-Versicherer stellt, mithin welche juristische Bedeutung diesen durchaus
umfangreichen ersten Anschreiben der Versicherer an die GeschÃ¤digten beigemessen wird. Das Landgericht NÃ¼rnberg-
FÃ¼rth hatte vorinstantzlich diesenÂ Schreiben eine durchaus weit reichende Bedeutung beigemessen. Der
Bundesgerichtshof konnte jedoch im Rahmen der zugelassenen Revision nur noch Ã¼ber die Kosten des Verfahrens
entscheiden. Der Versicherer hat auf die RevisionsbegrÃ¼ndung des KlÃ¤gers hin nicht erwidert und lediglich den
streitgegenstÃ¤ndlichen Betrag samt Zinsen an den KlÃ¤ger bezahlt. Von daher konnte der BGH dem beklagen KH-
Versicherer lediglich noch per Beschluss die Kosten auferlegen, BGH Beschluss vom 7. Februar 2012, Aktenzeichen VI
ZR 220/11.

Das Landgericht NÃ¼rnberg-FÃ¼rth hatte sich zunÃ¤chst wiederholt auf folgenden Standpunkt gestellt: �Haben
GeschÃ¤digte und gegnerischer Haftpflichtversicherer vor der Anmietung Kontakt und weist der Versicherer den
GeschÃ¤digten auf Probleme bei der Anmietung hin und stellt in diesem Zusammenhang ein gÃ¼nstigeres als das
tatsÃ¤chlich in Anspruch genommenen Mietwagenangebot in Aussicht, dann darf der GeschÃ¤digte dies nicht ignorieren.
Nimmt der GeschÃ¤digte dann vor der tatsÃ¤chlichen Anmietung nicht Kontakt mit dem Haftpflichtversicherer auf, verstÃ¶ÃŸt
er grundsÃ¤tzlich gegen seine Schadensminderungspflicht. Dies wirkt sich dann aus, wenn fÃ¼r den Zeitraum der
�eigenmÃ¤chtigen� Anmietung wirklich ein konkret annahmefÃ¤higes Mietwagenangebot hÃ¤tte vorgelegt werden kÃ¶nnen.�

Mit Entscheidung vom 20. Juli 2011 ging dann das Landgericht NÃ¼rnberg-FÃ¼rth noch einen Schritt weiter: �Ein
GeschÃ¤digter kann sich im Rahmen seiner Schadensminderungspflicht auf ein seitens des gegnerischen
Haftpflichtversicherers vermitteltes Angebot fÃ¼r die Anmietung eines Ersatzfahrzeugs auch dann verweisen lassen
mÃ¼ssen, wenn es sich hierbei um einen nur dem Versicherer zugÃ¤nglichen Spezialtarif handelt.�

Diese Rechtsprechung des Landgerichts NÃ¼rnberg-FÃ¼rth verkennt nicht nur die in Â§ 249 Abs. 2 S. 1 BGB angelegte
Ersetzungsbefugnis des GeschÃ¤digten und die hieraus flieÃŸende Position als Herren des Restitutionsgeschehens.
Vielmehr verlangt das Landgericht, dass sich der GeschÃ¤digte zum Knecht des SchÃ¤digers macht. Auch wird die
Rechtsprechung des BGH ignoriert. Im einzelnen:

1. Der Bundesgerichtshof hat bezÃ¼glich der Restwertangebote explizit ausgefÃ¼hrt, dass diese nur dann � im Sinne
eines VerstoÃŸes gegen die Schadensminderungspflicht � beachtlich sind, wenn es sich auch tatsÃ¤chlich um konkrete,
annehmbare Angebote handelt, der GeschÃ¤digte also nur noch beim AufkÃ¤ufer anrufen muss, um das Angebot
anzunehmen.

Vorliegend hat der Kraftfahrthaftpflichtversicherer jedoch lediglich seine Mithilfe im Rahmen seines Schadensservices
mittels eines dreiseitigen Anschreibens angeboten; von einem konkreten Angebot kann also nicht die Rede sein.

2. Der Bundesgerichtshof hat zu den StundenverrechnungssÃ¤tzen (VW-Entscheidung ff.) ein diffiziles System aufgestellt,
wann eine Verweisung auf eine vom SchÃ¤diger vermittelte Werkstatt im Rahmen der Schadensminderungspflicht
relevant ist. Sie ist es vor allem dann nicht, wenn diese zu Sonderkonditionen des Versicherers kalkuliert.

Das Landgericht NÃ¼rnberg FÃ¼rth geht hierauf nicht ein.

Offensichtlich war sich der beklagte Versicherer dieser Rechtsprechung durchaus bewusst, so dass eine Entscheidung
des Bundesgerichtshofs in der Sache durch Zahlung in der Revisionsinstanz (!) vermieden wurde. Lieber
Verfahrenskosten aus einem Streitwert von 551,17 Euro als eine klarstellende Entscheidung des hÃ¶chsten
Instanzgerichts. Es darf also frÃ¶hlich weiter gestritten werden.
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Die Frage nach Fraunhofer oder Schwacke oder �Fracke� ist dagegen � nach unzÃ¤hligen Entscheidungen �
revisionsrechtlich am Ende: es lebe der Tatrichter!

Anmerkung zum Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 7. Februar 2012 zum Aktenzeichen VI ZR 220/11 und zum
Urteil des Landgerichts NÃ¼rnberg-FÃ¼rth vom 20. Juli 2011 zum Aktenzeichen 8 S 8758/10von Rechtsanwalt Michael
Schmidl, Fachanwalt fÃ¼r Verkehrsrecht und Fachanwalt fÃ¼r Versicherungsrecht, Partner der meyerhuber
rechtsanwÃ¤lte partnerschaft, Gunzenhausen, Ansbach, DinkelsbÃ¼hl, WeiÃŸenburg, Feuchtwangen; www.meyerhuber.de.

Â 

Lesen Sie mehr in der Original-Quelle ...

Kanzlei Thomas Höhner

http://www.kanzlei-hoehner.de Powered by Joomla! Generiert: 2 December, 2025, 20:51


